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Die 0sterreichische Schiessinstruktion.

Die oOsterreichische Schiessinstruktion fir die
Infanterie und die Jagertruppe ist als zweite
Auflage der Instruktion von 1879 im Jahr 1890
" zeitgemdss umgedndert ausgegeben worden. Die
dsterreichische Schiessinstruktion zeichnet sich vor
unserer von 1881 durch Einfachheit und popu-
lare Darstellungsweise aus. Sie beschrinkt sich
auf das fir das praktische Sehiessen nothwen-
dige, doch dieses wird griindlich behandelt. Ge-
lehrte Darlegungen, ballistische Berechnungen
u. dgl. findet man keine. Dieses ist zweck-
magsig. Solche sind fiir Leute, die keine hohere
Schulbildung genossen haben, unverstindlich und
entmuthigen sie, fiir diejenigen, die sich in der
Ballistik grindlicher unterrichten wollen, sind
gie gleichwohl ungeniigend.

Es erschiene aus diesem Grunde angemessen,
bei einer Neubearbeitung unserer Schiessinstruk-
tion aus dieser alles wegzulassen, welches fiir
das praktische Schiessen ohne Werth ist und
fir eine Milizarmee von kurzer Instruktionszeit
nicht passt. '

Wenn man es dagegen nitzlich findet, den
Offizieren, die sich speziell in der Ballistik aus-
‘bilden wollen, ein Lehrbuch an die Hand zu
geben, so kdnnte ein solches mit Unterstitzung
des Bundes verdffentlicht werden. Dieses moge
fir hier gendigen. ‘Wir kehren zu unserer Auf-
gabe zuriick.

Der Inhalt der dsterreichischen Schiessinstruk-
tion zerfillt in allgemeine Bestimmungen - und
eine Anzahl Abschnitte, welche uachstehende
Aufschriften fihren: I. Vorschule; TI. Sehiess-
platze; IIL. Scheibenschiessen; IV. Schiessen mit

dem Revolver; V. Einschiessen der Gewehre und
Revolver. Ueberprifung der Munition. A
In den allgemeinen Bestimmungen wird als
Zweck angegeben: Jeden Soldaten durch griind- -
liche Einzelnausbildung im Gebrauch der Schiess-
waffe zu befihigen, im Gefechte auch ohne Fiihrer
das Gewehr richtig zu verwenden und mit allen

Mitteln anzustreben, dass die Schiessleistungen

des Soldaten mit denen der Waffe moglichst auf
gleicher Stufe stehen. ' '

Aus Art. 5 erfahren wir, die Ausbildung glie-
dert sich in nachstehende Unterabschnitte: Die
Vorschule, das Uebungsschiessen, das Schiessen
auf grosse Distanzen, das feldmissige Schiessen
und das Belehrungsschiessen.

I. In der Vorschule wird zunichst ange-
geben, wie bei dem Unterricht vorzugehen ist
und wie die Gegenstinde der Reihe nach vorzu-
nehmen sind.

Art. 15 bestimmt : Die Uebungen sind anfangs
in gewohnlicher Adjustirung (ohne Tornister),
dann in Marschadjustirung ohne und schliesslich
mit Feldgerdihen vorzunehmen.

Art. 16. Mit dem Scheibenschiessen wird
erst begonnen, wenn der Soldat einige Fertig-
keit im Anschlagen und im Schiessen mit dem
Zimmergewehr erlangt und auch einige Schiisse
mit Exerzierpatronen gemacht habe.

Art. 17. Bevor der Rekrut zum Wachdienst
kommandirt wird, muss er mindestens eine Ue-
bungsnummer des Schiessprogramms durchge-
schossen haben. '

Diese Bestimmung ist gewiss sehr zweckmis-
sig. — Rekruten, die wie bei uns am Tage des
Einriickens oft geschieht, auf Kasernenwache
kommandirt werden, werden durch ihre Unbe-
holfenheit oft das Gespdtte des Publikums. Man



wird vie]leicht sagen: Es sei nicht anders mdg-
lich. Wir glauben, dass diese Behauptung nicht
richtig sei. Bis die Leute einigermassen ausge-
bildet sind, kann man sich mit Plantons be-
helfen! Man soll Niemand zu einem bewaffneten
Dienst kommandiren, der von der Waffe noch
keinen Begriff hat!

Der folgende Unterabschnitt behandelt kurz den
~ Unterrich} fiber das Gewehr und die Munition.

Art. 21 sagt: ,Es geniigt, dass der Soldat die
wesentlichen Theile des Gewehrs kenne und zu
benennen wisse, namentlich diejenigen, welche
von ihm beim Reinigen getrennt (d. h. zerlegt)
werden dirfen, dann jene, welche ein sorgfil-
tigeres Konserviren erfordern, oder leicht Be-
schidigungen ausgesetzt sind.

Hierauf ist die Munition, das Konserviren der-
selben und der Einfluss ihrer Beschaffenheit auf
die Sicherheit des Schusses zu erkliren.®

Es moge bei diesem Anlass gestattet -werden,
auf die Zweckmassigkeit dieser Bestimmung hin-
zuweisen, welche die zu stellenden Anforderungen
festsetzt. Dem zu viel und zu wenig wird da-
durch vorgebeugt.

. Es folgt die Theorie des Schiessens.
Hier finden wir alles, was fiir das praktische
Schiessen nothwendig ist. :

Art. 47.. Die Distanzen werden in kleine —
bis 500 Schritte, mittlere — von 500 bis 1000
Schritte und grosse — von iber 1000 Schritte
eingetheilt.

Das nichste Kapitel ist dem Zielen auf dem
“Bock, das folgende dem Unterricht im Anschla-
gen und Abziehen, und ein drittes den Uebungen
im Anschlagen, Zielen und Abziehen gewidmet.

Art. 82 behandelt die beim Anschlagen und
Abziehen vorkommenden Fehler.

Fiir die ferneren Uebungen im Anschlagen und
_ Zielen sollen (Art. 84) kleine Scheiben mit Ziel-
schwarzem und angemessen verkleinerte Scheiben-
figuren beniitzt werden. Die feldmassigen Ziele
sollen mit jenen, Distanzen, welehe der perspek-
tivischen Verkleinerung entsprechen, bezeichnet
werden.

Art. 85. Ausserhalb der Kaserne sind bei
diesen Uebungen mdglichst feldmissige Ziele zu
wahlen. — Dieses ist bei uns in einigen Divi-
sionen, 80 z. B. in den letzten Jahren bei der
VIIL bereits @blich gewesen.

Der ndchste Unterabschnitt behandelt das
Schiessen mit Zimmergewehren. _

Art. 92 sagt: ,Das aus dem Zimmergewehre
abgefeuerte Geschoss besitzt hinreichende Kraft,
um Menschen erheblich zu verwunden; bei der

‘Wahl des Platzes und bei der Uebung ist daher

entsprechende Vorsicht ndthig.*

‘Gewiss eine nichts weniger als iberfldissige.
Bei uns ist man bei &hnlichen’

Ermahnung.

. " ]
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Uebungen bisher nicht immer mit der ndthigen
Vorsicht zu Werke gegangen und es streift an’s
Wunderbare, dass nicht haufiger Verletzungen
vorkommen.

Fir das Schiessen, mit Zimmergewehren ist
ein besonderes Programm aufgestellt. Ausser
den in diesem vorgeschriebenen Uebungen soll
noch das Schiessen mit hohen Aufsdtzen und mit
Anschlag links vorgenommen werden (Art. 96).

Letzteres scheint iiberflissig. Es geniigt, den .

Leuten, die den Anschlag links vorziehen, dies
zu gestatten.

In der Vorschule wird auch das Distanz-
schitzen bebandelt.

Der zweite Abschnitt fihrt den Titel ,Schiess-
platze. Zunichst werden in demselben die
Scheiben behandelt und zwar werden 4 Scheiben
erwihnt : .

1. Die Schulscheibe 1,80 ¢cm hoch und 1,25 cm
breit. Schwarzes 35 cm Durchmesser und Oval
von 71 cm Linge. Weisser Streifen in der Mitte
58 cm, Seitentheile 33,5 ¢cm lichtblau.

2. Figurscheibe (entsprechend uuserer Scheibe
V). _

3. Abtheilungsscheibe zu 90 oder 180: cm. —
Breite nach dem Ziel, welches sie darstellen soll.

4. Kolonnenscheibe, bestehend aus 3 Abthei-
lungen (jede 18 m breit), die auf 12 Schritte
Abstand hinter "einander aufgestellt werden. -

Es werden sodann behandelt die Requi-
gsiten fir die Schiessplatze. Esscheint,
dass man sich in Oesterreich mit den einfachsten
behilft. Es folgt eine kurze Besprechung der
Gefechtsschiessplitze und Schiessplitze fiir grosse -
Distanzen. Wir erfahren aus Art. 126, dass be-
sondere Direktiven fiir die Anlage
und Einrichtung von Schiesspldtzen
bestehen. ‘

Das folgende Kapitel behandelt den Dienst der
Zeiger und.zwar auf den Elementarschiessplatzen
und auf den Gefechtsschiessplitzen und beim
Schiessen auf grosse Distanzen. Hieran reiht
sich das wichtige Kapitel von den Sicherungs-
massregeln. :

Art. 151 enthdlt die sehr zweckmissige Be-
stimmung : ,Ziel- und Anschlagibungen dirfen
zur Zeit als geschossen wird, nicht vorgenommen
werden; der Soldat darf sein Gewehr nur anf
dem Schiessstand laden, das geladene Gewehr
aber nicht aus der Hand geben.®

Den durch die neuen kleinkalibrigen Gewehre
bedingten Verhdltnissen tragt Art. 152 Rech-
nung, indem gesagt wird: ,Auf dem Gefechts-
schiessplatze muss in offenem Terrain der Raum
in der Schussrichtung bis auf 6000 Schritte hinter
dem Ziele gesichert werden.* — Ferner: ,Bevor
die Uebung beginnt,” ist das ganze gefihrdete
Terrain abzuschliessen und zu durchsuchen.*



Nach Art. 153 ist Schrigfeuer verboten, da
ein geniigender gesicherter Raum sich nicht her-
stellen ldsst. Man soll sich auf eine Schuss-
-richtung beschrinken.

Art. 154. ,Die Bevdlkerung der umliegenden
Ortschaften ist durch die politische Behorde recht-
zeitig von der Schiessiibung zu verstdndigen.®

Der II1. Abschnitt behandelt das Scheiben-
schiessen und zwar kommen zunichst zur
Sprache die Anordnungen der Schiessiibungen.
Wir erfahren daraus u. A., die nicht mit Ge-
wehr ausgeriisteten Soldaten haben im ersten
Jahr das Programm der 1. Schiessklasse durch-
zuschiessen. Im zweiten und dritten Jahr geben
sie jahrlich wenigstens 16 Schiisse ab. A

Art. 158. ,Kurzsichtige haben nur auf jene
Distanzen zu schiessen, welche fiir ihre Sehkraft
mit Benitzung der Brille ausreicht.*

Art. 160. ,Bei iibermissiger Hitze und Kilte
sind Schiessiibungen nicht vorzunehmen.*

Art. 161. ,Rekruten haben nur bei giinstiger,
ausgebildete Soldaten ofter auch bei unginstiger
Witterung zu schiessen.*

Art. 163. ,Anstrengende Uebungen diirfen
dem Uebungsschiessen nicht vorangehen.*

Es scheint uns besonders wichtig, dass Re-
kruten die ersten Schiessiibungen nicht bei un-
ginstiger Witterung voruehmen.  Sie lernen
dabei nichts und verlieren leicht den Muth, sich
zu tichtigen Schiitzen ausbilden zu konnen. Sehr
‘richtig ist auch der oben angefiihrte Art. 168.
Aufgeregte - Leute schiessen schlecht und es
treten die friiher angegebenen iiblen Folgen ein.

Das néchste Ka;iitel behandelt die Munition.
Aus Art. 169 erfahren wir: die jahrliche Muni-
tionsgebiihr befrigt :

1. fir jeden Offizier, Offiziersstellvertreter und
Feldwebel 60 Patronen ;

2, fir jeden Soldaten 150 Patronen.

Davon sind zu verwenden :

Fiir das Uebungsschiessen (Bedingungsschiessen)
80 Patronen; fiir das Schiessen auf grosse Di-
stanz 10; fir die feldmissige Voriibung u. zwar
a) fir das feldmissige Schiessen des einzelnen
Soldaten 10; b) Uebung im Schwarm und Zug 25;
fir feldméissige Hauptibung 25; Summa 150 Pa-
tronen.

Es folgt das Kapitel dber das Verhalten auf
dem Schiessplatze. Fiir das Auflesen von Pa-
tronenhiilsen, Magazinen, sollen besondere Leute
bestimmt werden. Die ibrigen Bestimmungen
. entsprechen denen anderer Armeen.

Das nichste Kapitel ist betitelt: Fihrung
der Schussvormerkungen und dann das
" Uebungsschiessen. Es entspricht das
letztere unserem Bedingungsschiessen. Es wird
unterschieden Voribung und Hauptibung und
dann Wiederholung einzelner Hauptibungen.
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Jede Klasse hat ihr besonderes Programm.
Dieses ist ein fiir allemal festgesetzt.

Art. 196. ,Vorricken zu einer andern Ue-
bungsnummer vor Abgabe der Maximalschusszahl
(8 Schissen) ist an die festgesetzten Bedingungen
gekniipft, deren Erfillung oder Nichterfillung
jedoch auf die Uebersetzung in eine hdhere
Schiessklasse keinen Einfluss hat.“

Die Bedingung ist, in 4 Schiissen eine be-
stimmte Anzahl Treffer zu machen und zwar
werden bei den leichtern Uebungen 3 und bei
den schwerern 2 Treffer verlangt.

Die Leute, welche das Schiitzenzeichen er-
halten, konnen von dem Truppenkommandanten
von gewissen Diensten, z. B. von Zimmerwache
u. 8. w. befreit werden.

Die folgenden Kapitel behandeln das Schiessen
auf grosse Distanzen, das feldmissige und Be-
lehrungsschiessen.

Bei dem Gefechtsschiessen sollen die Schul-
scheiben, 180 cm Hohe, auf Distanzen unter 400
Schritte nicht mehr gezeigt werden.

Es wird bei dem feldméssigen Schiessen die
Voriibung (einzeln und im Schwarm) und die
Hauptiibung (in der Kompagnie oder im Ba-
taillon) unterschieden. '

Bei Gelegenheit der erstern sagt Art. 220:
,Die Schwarm- und Zugskommandanten sind
wihrend der Uebung in keiner Weise zu beein-
flussen; — Verstdsse sind erst nach der Uebung
zu besprechen.® Ueber die Hauptibung wird
u.a. in Art. 222 gesagt: ,Leiter ist der Bataillons-
bezw. der Regimentskommandant.*

Es wird ferner bestimmt, dass die Uebungen
moglichst feldmissig vorgenommen werden sollen.
Die Distahzen, Schussobjekte sollén nicht bekannt
sein und die Uebung dirfe vor der Durchfih-
rung -nicht besprochen werden.. Die Hauptibyng
dirfe bei jeder Witterung vorgenommen werden
und derselben dirfe eine’ entsprechende Marsch-
leistung vorangehen.

Dieser fiir uns nicht massgebenden Vorschrift
ist gleichwohl schon manchmal nachgelebt wor-
den, so z. B. von dem Inf.-Regiment 29, welches
1890 im Urserenthal, Vormittags bei strdmendem
Regen und Nachmittags bei dichtem Schneege-
stober seine scharfen Gefechisibungen vorge-
nommen hat.

Es folgt dann Besprechung der Bestschiessen,
des Scheibenschiessens der Offiziere und der
Schiesspramien. Die letzteren sind in
Qesterreich sparsam bemessen.

Der Abschnitt IV behandelt das Schiessen
mit Revolver. Munitionsausmass fiir - die
hiezu berechtigten Patronen. Es wird geschossen
auf 25 und 50 Schritte auf die Schulscheibe und
ebenso auf die Figurscheibe (Scheibe V).

Der V..und letzte Abschmitt gibt. die Vor-



schriften fiir das Einschiessen der Ge-
wehre und Revolver unddas Ueberpriifen
der Munition.

Dieser Abschnitt gibt genaue Vorschrift, wie
zu verfahren ist, wenn Zweifel iiber die Schuss-
prizision eines Gewehres entstehen, wenn am
Laufe oder an der Zielvorrichtung Reparaturen
vorgenommen oder Gewehre neu geschiftet wor-
den sind. In allen diesen Fillen hat ein neues
Einschiessen unter Aufsicht des Waffenoffiziers
und in Gegenwart des Biichsenmachers durch
einen guten Schiitzen stattzufinden.

Es soll aufgelegt auf eine besondere Scheibe,
auf 100 Schritt Distanz und mit tadelloser Muni-
tion geschossen werden. Das Verfahren ist genau
vorgeschrieben und gesagt, welche Leistung ver-
langt werden muss.

Art. 266 sagt: ,Die Stellung des Kornes und
des Aufsatzes ist richtig, wenn der mittlere
Trefferpunkt. (bei 5 Schiissen) wenigstens von
4 Schiissen in einem symmetrischen, zur Mitte des
Trefferbildes liegenden Rechteckes von 8 cm
Breite und 20 cm Hohe liegt.“

Einschiessen der Revolver geschieht in &hn-
licher Weise auf 50 Schritte. Sechs Schiisse
sollen sich mnerhalb eines Kreises von 16 cm
befinden.

Nach Art. 270 soll eine Ueberprifung
der Munition erfolgen, wenn sich Anstinde erge-
ben, welche nachtheilig auf die Aushildung wirken.
Als solche Anstdnde werden angefiihrt: Versager,
Nachbrennen, Hilsenreisser, auffallende Tief-
schiisse, zu grosse Streuung. In diesen Fillen soll
eine Kommission aus drei Offizieren, unter diesen
der Waffenoffizier und Biichsenmacher, mit der
Untersuchung betraut werden. — Es wird dann
die Art der Untersuchung genau vorgeschrieben.
Ueber das Ergebniss sei- Protokoll zu fiihren.
Hat die Kommission die Nichtverwendbarkeit
- konstatirt, so soll der Austausch angésucht wer-
den. Kinstweilen bleibt die beanstandete Muni-
tion bei der Truppe.

Die Munition soll als nicht verwendbar be-
zeichnet werden, wenn die Zahl der Versager
mehr als 2 °/o und jene der Hiilsenreisser mehr
als 1 %o betrigt u. s. w. Die weitern Anwei-
sungen kdnnen hier ibergangen werden und
diirfte gentigen, dieses anzufihren, um erkennen
zu lassen, dass eine dhnliche Vorschrift in unsere
kinftige Schiessinstruktion aufzunehmen sehr
zweckmissig ware,

Eine néihere Begriindung scheint kaum noth-
wendig. Was ist die Folge, wenn bei einem
Gewehr das Absehen sich verschoben hat und
picht die Richtigstellung desselben durch ge-
naues neues Einschiessen erprobt wird, und was
ist die Folge, wenn bei Vorkommen fehlerhafter
Munition damit fortgeschossen wird und sich am

1
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Schlusse des Kurses der Kommandant in dem
Schulbericht tiber dieselbe beschwert? Die: Schule
hat ein schlechtes Resultat erhalten — die Leute
haben wegen dem einen oder andern Fehler der
Munition nicht die Fortschritte gemacht, die bei
dem Eifer der Instruktoren und Offiziere er-
haltlich gewesen wiren, und bei der nachtrig-
lichen Klage behauptet die Munitionsfabrik, die
gelieferte Munition sei ganz vorziglich geéwesen
— der Fehler liege wo anders. Die Oberbe-

.horde befindet sich in Verlegenheit, wer Recht

habe. — denn wenn die Munition verbraucht
ist, lasst sich nicht mehr konstatiren, ob sie
gut oder schlecht war! Es wiirde im beider=-
seitigen Interesse liegen, dass keine unbegriin-
deten Beschwerden vorkommen, und dass bei
begriindeten bei Zeiten Abhiilfe geschaffen werde.
Die kurze Besprechung der dsterreichischen
Schiessinstruktion diirfte geniigen zu zeigen, dass
sich in derselben manche zweckmissige Bestim-
mung befindet, deren Beriicksichtigung in unserer
in Bearbeitung befindlichen Schiessanleitung nur
Vortheil bieten kann. Auch bei Aufstellen von
Schiessvorschriften hat der Satz: ,Priifet alles
und behaltet das Beste“ seine Berechtigung.
: E.

Ueber die Anwendbarkeit der absolut
glinstigsten Geschossform und die da-
durch zu erreichenden Resultate,

In der ,Allg. Schweiz. Militdrzeitung“ Nr. 32,
vom 6. August 1892, ist die Verwendung und
der Nutzen einer mdglichst giinstigen Geschoss-
spitze, unter Beibehaltung des bisher gebriuch-
lichen flachen Geschossbodens, behandelt worden.

Hier soll hingegen gezeigt 'werden, welchen
Vortheil es bringt, wenn man auch dem: hintern
Geschosstheil eine moglichst giinstige Form gibt,
und dass es leicht moglich sein erd dies prak-
tisch auszufiihren.

Meine Untersuchungen haben ergeben, dass
fir den hintern Geschosstheil ebenfalls die ogi-
vale Form am ginstigsten ist, d. h. dass die
unmittelbar hinter dem Geschoss entstehende
Luftverdinnung dann am meisten beschrinkt wird,
wenn man das Geschoss nach hinten in eine
mdglichst lange ogivale Spitze auslaufen ldsst.

Damit dasselbe im Laufe eine geniigende Fiih-
rung erhilt, und beim Verlassen der Mindung
nicht in Schwankung gerathen kann, wird es
nothig, einen Fihrungsspiegel anzuwenden, in
welchem das hintere ogivale Geschossende steckt.

Derselbe muss aus geeignetem, leichtem und
doch geniigend festem Material (Cartonmasse oder
eigens priparirter Kautschuk oder Guttapercha etc.)
bestehen, welches sich nicht mehr als gerade
nothwendig staucht, d. h. nur so viel, als nothig



	Die österreichische Schiessinstruktion

